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Bekanntmachung
Nr . W. 4. 3078/11 . 16. K. R . A.

betreffend
das Neiße » vo« Lumpen (Hadern ).

Vom 25. Januar 1917.
Auf Grund des § 9 Buchstabe b des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit
dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 , betreffend Abänderung
des Belagerungszustandgesetzes*), in Bayern auf Grund des
Artikel 4 Ziffer 2 des Gesetzes über den Kriegszustand vom
5. November 1912 in Verbindung mit dem Gesetz vom 4.
Dezember 1915 zur Abänderung des Gesetzes über den
Kriegszustand, wird folgendes zur allgemeinen Kenntnis
gebracht:

8 1
Die Verarbeitung von Lumpen (Hadern) oder neuen

Stoffabfällen aller Art, welche von der Bekanntmachung
betreffend Beschlagnahmeund Bestandserhebung von Lumpen
und neuen Stoffabfällen aller Art (W. 4. 900/4 . 16. K. R. A.
vom 16. Mai 1916), sowie von der Nachtragsbekanntmachung
hierzu (W. 4. 1900/11 . 16. K. R . A. vom 25 . Januar 1917)
betroffen sind, auf Reißmaschinen (Reißwölfen), Droussier-
maschinen, Drouffetten oder ähnlichen Maschinen ist verboten,
soweit nicht im folgenden Ausnahmen bestimmt sind.

. 8 2
Die im ß 1 verbotene Verarbeitung darf insoweit er-

folgen, als das Reißen zur Herstellung von Erzeugnissen für
Heeres- oder Marinezwecke erfolgt. Als Arbeit für Heeres¬
oder Marinezwecke ist nur ein solches Reißen anzusehen, das
mit Erlaubnis der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsamts
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums oder der Kriegs-
wollbedarf Aktiengesellschaft oder der Kriegs Hadern A. G.
erfolgt. Der Nachweis der erteilten Erlaubnis gilt nur
als geführt, wenn der betreffende Betrieb einen gültigen
Ausweis einer der vorgenannten Stellen in Händen hat.

8 3
Anfragen und Anträge, insbesondere auf Bewilligung

von Ausnahmen, die diese Bekanntmachung betreffen, sind
an die KriegS-Rohstoff-Abteilung, Sektion W. 4, des Kriegs¬
amts des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48, Verl . Hedemannstr. 10, zu richten und mit der
Aufschrift zu versehen: . Betrifft Reißerei ".

Die Entscheidung über die gestellten Anträge behält
sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 4
Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung wird die

Bekanntmachung betreffend Arbeitszeit in Lumpenreißereien
(W. M. 78/1 . 16. K. R . A.) vom 15. Januar 1916 aufgehoben.

8 5
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 25. Januar 1917

in Kraft.
* Mainz,  den 25 Januar 1917.

Der Gouverneur der ^Festung Mainz:
gez. von Bücking,  General der Artillerie.

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte

a) .
b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während

desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen
Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt , oder zu solcher lleber-
tcetung auffordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden
Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis
bis zu einem Jahre bestraft werden

Bei Vorliegen mildernder Umstände kann auf Hast oder auf
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark erkannt werden

Nachtragsbekanntmachung
Nr . W. 4. 1950/11 16. K. R. A.

zu der Bekanntmachung betreffend Höchstpreise
für Lumpe« und neue Stoffabfälle aller Art

(W . 4 . 950 4 . 16 . K. R . A ).
Vom 25. Januar 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (RGBl.
<S. 813 ). in Bayern auf Grund des Bayerischen Gesetzes
über den Kriegszustand vom 5 November 1912 in Verbin»
düng mit dem Gesetz vom 4. Dezember 1915 und der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 , des Gesetzes be¬
treffend Höchstpreise vom 4. August 1914 (RGBl . S . 339)
in der Fassung vom 17. Dezember 1914 «RGBl . S . 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen über die Aende-
rung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915, 23 . September
1915 und 23. März 1916 (RGBl . 1915 S . 25, 603 und

1916 S . 183) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem
Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der An¬
merkung abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an¬
gedroht sind. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (RGBl.
S . 603) untersagt werden.

Artikel 1.
Der Absatz2, betreffend Spezialsortierung des 8 2 der

Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue
Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 1916, wird aufgehoben.

Artikel 2.
Klasse 5 der Gruppe A, a der Preistafel 1 der Be¬

kanntmachung betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue
Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 1916 erhält folgenden
Wortlaut:

„Original buntwollene Zephirs und Trikots in allen
Farben außer weiß und naturfarben frei von
Waffeltüchern ."

Artikel 3.
Vor Klasse 39 der Gruppe B, b der Preistafel 1 der

Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue
Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 1916 ist als Ueberschrift
einzusetzen:

,,c) Alte wollene ungetrennte Tibetlumpen".
Artikel 4.

Klasse 72 der Gruppe E der Preistafel 1 der Bekannt¬
machung betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue Stoff¬
abfälle aller Art, vom 16. Mai 1916 wird aufgehoben.

Statt dessen ist vor Klaffe 73 der Gruppe E der Preis¬
tafel 1 der vorbezeichnetenBekanntmachung einzufügen:

„Klasse 72a. Alttuch und Tuchcheviot, alle Farben,
höchstens 5 v. H. Halbwolle enthaltend , das Kilo
65 Pfg."

„Klaffe 72b. Altkammgarn und Kammgarncheviot,
alle Farben , höchstens5 v. H. Halbwolle enthaltend,
das Kilo 1,10 Mk."

Artikel 5.
Hinter Klasse 125 der Gruppe M der Preistafel 2 der

Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue
Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 1916 ist einzufügen:

„Klasse 125a . Dunkle baumwollene Kattunlumpen,
reißfähige Ware, Aussortierung aus Gruppe B
Klasse 233 (dunkel Kattun zur Pappenfabrikation)
das Kilo 19 Pfg ."

Artikel 6.
In den Klassen 214—218 der Gruppe S der Preis¬

tafel 3 dxr Bekanntmachung betreffend Höchstpreise für
Lumpen und neue Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 1916
ist hinter das Wort „seidene" einzufügen das Wort „kunst¬
seidene".

Artikel 7.
In Klasse 233 der Gruppe B der Preistafel 3 der

Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Lumpen und
neue Stoffabfälle aller Art vom 16. Mai 19L6 sind hinter
die Worte „dunkel Kattun zur Pappenfabrikation " einzufügen
die Worte : „frei von reibfähigen baumwollenen dunklen
Kattunlumpen (Klasse 125a)".

Artikel 8.
Am Ende der Preistafel 3 der Bekanntmachung be¬

treffend Höchstpreise für Lumpen und neue Stoffabfälle aller
Art vom 16. Mai 1916 ist bei der Festsetzung der Zuschlags¬
vergütungen bei Ablieferung geschloffener Wagenladungen
von 10 000 Kg. in der ersten Spalte bei Gruppe C hinter
„Ca, b" einzusetzen: „c". An derselben Stelle ist in der
zweiten Spalte unter Gruppe M vor „126 und 127 " ein¬
zufügen: „125a".

Artikel 9.
Diese Nachtragsbekanntmachung tritt mit dem 25.

Januar 1917 in Kraft . ,
Mainz,  den 25. Januar 1917.

Der Gouverneur der Festung Mainz:
gez. : von Bücking,  General der Artillerie.

Nachtragsbekanntmachung
Nr . W. 4. 1900/11 . 16. K. R. A.

zu der Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung von Lumpen und neuen

Stoffabfällen aller Art
(Nr . W . 4 . 900 4. 16 . K. N . 2 ).

Vom 25. Januar 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf.  Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
mach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor¬
schriften nach § 6 der Bekanntmachungen über die Sicher¬

stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (RGbl . S.
357) in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen
vom 9. Oktober 1915 und vom 25. November 1915 (RGbl.
S . 645 und 778) und vom 14. September 1916 (RGbl.
S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach 8 5 der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915, in Verbindung mit den Ergänzungs-
b.ekanntmachungen vom 3. September 1915 und 21. Oktober
1915 (RGbl. S 54, 549 und 684) bestraft wird . Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (RGbl . S . 603) unter¬
sagt werden.

Artikel 1.
8 1 der Bekanntmachungbetreffend Beschlagnahme und

Bestandserhebung von Lumpen und neuen Stoffabfällen
aller Art vom 16. Mai 1916 erhält folgende Fassung:

8 1
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen
sämtliche vorhandenen und noch weiter anfallenden
Lumpen aller Art (auch karbonisierte, einschließlich
Alpakka-, Beiderwand-, Warp -, Zanella- usw. Lumpen)
und neue Stoffabfälle, die aus tierischen oder pflanz¬
lichen Spinnstoffen oder deren Mischungen bestehen.

Artikel 2.
Die Absätze a und c des § 5 der Bekanntmachung

betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Lumpen
und neuen Stoffabfällen aller Art vom 16. Mai 1916
werden aufgehoben.

Artikel 3.
Im 8 7 Abs' 1 der Bekanntmachung betreffend Be¬

schlagnahme und Bestandserhebung von Lumpen und neuen
Stoffabfällen aller Art vom 16. Mai 1916 treten an Stelle
des WoRe „mindestens 3000 kg. beträgt " die Worte
„mindestens 1000 kg beträgt " .

Artikel 4.
Diese Nachtragsbekanntmachung tritt mit dem 25.

Januar 1917 in Kraft.
Mainz,  den 25. Januar 1917.

Der Gouverneur der Festung Mainz:
gez. von Bücking,  General der Artillerie.

Deutsche Koldatenheime.
Unser Kaiser hat gesagt: „Ihr werdet zu Stahl

werden." Laßt uns seinen diesjährigen Geburtstag , den 27.
Januar 1917, unter dies Wort stellen. Wir wollen zu
Stahl werden. Wir schließen uns alle zusammen, hoch und
nieder, reich und arm, um mit Gottes Hilfe als ein Volk
den Ring zu durchhauen, der uns umklammert und ein¬
schnüren will. Wir können, wenn wir wollen. Heimat
und Heer, jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau geben
sich die Hände hierauf. Das ist unsere Kaisergeburtstagsfeier
1917. In der Geschichte Deutschlands und der Geschichte
der Hohenzollern sind wohl noch nie Tage voll solcher
Entscheidungen gewesen wie jetzt. Dies darf kein Deutscher
vergessen.

Selbstverständlichsucht ein jeder nach einem Ausdruck
für diesen unbeirrbaren deutschen Siegeswillen . Der deutsche
Kämpfer draußen und auf der See ist zu Stahl geworden.
Die Heimat schafft die gewaltige Rüste, die schimmernde
und schreckhafte Wehr. Aber die Heimat schwingt nicht nur
den Hammer. Sie tut auch ihr Herz auf und Ströme von
Liebe fließen aus diesen deutschen Herzen, um die Männer
im Todeswetter fühlen zu lassen, wie hoch ihr Opfer uns
wert ist. Verkörperungen dieses echten, deutschen Sinnes
sind die deutschen Soldatenheime und die deutschen Marine¬
heime. In ihnen spricht die Heimat zu den Erholungs¬
bedürftigen und Müden. In ihnen erklingt das deutsche
Heimatlied, in ihnen reicht die deutsche Schwester dem
deutschen Bruder Labsal und Trost . Mehr alz 400 dieser
Heime sind in der Etappe, an der Front , an der Meeres¬
küste für die Unfern errichtet. Der stählerne deutsche Wille
und das reiche deutsche Herz und die offene deutsche Hand
werden dafür sorgen, daß ferner keinem deutschen Truppen¬
teil die Wohltat eines Soldatenheimes ausbleibt.

Es soll wahr bleiben, was wir in „jenen" Tagen
sangen:

„Mit Herz und Hand fürs Vaterland !"

Verantwortlich: Adam Et  renne , Oestrich.

Lohnbücher-
vorrätig in der Expedition des Rheingauer Bürgerfreund.
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sind zu haben:

gesägte kyanis. Pfähle Ia.,
gesägte impräg. Pfähle,

gerissene impräg. Pfähle
Ia . trockene Ware.

Kyanis. Weinbergsstückel,
1,50 , 1,75 , 2 Meter Länge,

kyanisierte und imprägn.
Baumstützen

von 2,50 Meter Länge
in verschleimen Dimensionen,
imprägn.̂ nd kyanisierte

Pflöcke,
von 2, 2,50 — 3 Meter Länge,

am Zopf 5—12  cm .,
eine Partie eichene Pfähle,

geschnittene tannene
Schwarten re.

Wer jetzt kauft tut gut ! !!

Aufruf
für die deutschen Soldatenheime und Marineheime.

Heer , Marine und Heimat sind in der Schule des Krieges zu einer unauflöslichen Einheit zu-
sammengefchweißt worden , während draußen die lebendige Mauer mil Gottes Hilfe und mit Sieg-
friedskraft dem Ansturm der Feinde trotzt, während weil jenseits unserer Grenzen Deutschlands Fahnen
vorwärts getragen werden , rühren sich daheim Tag und Nacht schaffende Hände , um für alles zu sorgen,
was der deutsche Bruder draußen im Felde und auf See braucht.

So ist es jetzt und so soll es bleiben ! Ein deutsches Volk, fest und innig verbunden . Ein Bindeglied
zwischen Heer und Heimat sind

die deutschen Soldatenheime und die deutschen Marineheime

Borde t

ln Ost und West. Nord und Süd.
In besetzten Gebieten , an der Front und in der Heimat , im Krieg und im Frieden sollen sie der

deutschen Wehrmacht , die fern von haus und Hof, fern von den Lieben daheim im Dienst des Vaterlan¬
des steht, ein Stück deutscher Heimat , eine Stätte des Schuhes und der Erholung bieten . Von der Ober¬
sten deutschen Heeresleitung ist anerkannt worden , daß die seelischen und körperlichen Wohltaten , welche
der einzelne Soldat in diesen Heimen genießt , der Schlagkraft der Truppe im ganzen zugute kommen.

Das wertvolle Gut der deutschen Soldakenheime , das der Krieg uns erst in feiner vollen Bedeutung
hak erkennen lassen, soll uns während des Krieges , aber auch im Waffenstillstand und im Frieden erhalten
bleiben.

helft uns , überall , wo deutsche Soldaten stehen, deutsche Soldalenheime bauen!
«Die Zähne aufeinandergebisfen , aber die Herzen und die Hände weil aus , so wollen wir hinter

unseren Feldgrauen stehen, ein Mann und ein Volk." >

Zigaretten direkt m
Fabrik zu Fabrikpreisen:

1000  St . 1a 14 ^
1000  Fredy -Zig. 1b 2»,zg
1000 Harry Walden 3 25
1000 Deutsch . Sieg Id 41 .5g
Verkauf auch in kleinen Quants

direkt in der

Zigarettenfabrik Fredh,
Berlin,

Brunnenstraße  17 , H,s,

Diele , Latten , Spalier - «ud
Berputzlatten , Stabbortz - uud

Fußbad enriemen,
Pfähle , Stangen,

Kohlen
alle Sorten, stets zu dev
billigsten Preisen auf Lager bei
Otto Eger , Winkel a . Rh.

Wiesbadener

Nheivbahnstr . 5 (m kl.Familien¬
pension im Haufe des Direkt , be-
steht seit 16 I .). Im Einzel- und
Gruvpen-Nnterr beschleunigte Bor-
bereit für alle Schul- u. Militär-
prüf . Nachhilfe und Arbeitsst. für
schwache Schüler sämtl. höheren
Lehranstalten.

Preislisten, Faktoren
liefert Adam Etienna, Oestrich.

Pianos
Stets auch ca. 21  gespielte Pianinos
am Lager, teils wie neu, in jeder
Preislage . Harmoniums u. Flügel.

Größt« Auswahl in
Mietpiauo « u. Harmonium « .

MM" Reparaturen.

Schmitz,

Der Lhren -AurjchuK:

Sha ^ mimster. v.  foebell , Staatsminkst« . v. Stein , Rriegsminister. Dr . reiche , Finanzminist« . 2Immermann,
AussErt . Amts. Admiralv . Lapette , Staatsjekr . de,Reichsmarineamts . Seneraioderstv . RefseHberbefehlshab « lndeu

ME, . Genera»eutn« i1 Lrsener , Chef des Rriegsamt« . . Dr . Freiherr-von weiszLcker , Äzi. Dürttemderzisch« WmsterprSsidrnt
Kcekherr von und zu Dodmann , Droßherzsgi. Savffcher Skinlfier des örmern. Dr . v. kwald , Sroßherzsgl. St -rats ü̂M « .
Kieiherr » an Flegel ^ eit>Sroßhcrzogl.HessischerGesandter. Rothe , Sroßh « §>zl.Weimarscher Staatsmtnister . S ^ jjart , Droßherzoql.
S ^ tsminisierMMenburg ^ trekh. Ruh st rat , Minister der Zustizen imd Vorsitzender des StaatsministeÄums Lldrnburq . Schalter,
perzogi. Staatsrnintster SaMe »-Nemingen. ». wussis « . - erzogt. Staatsminister Sachfen-Altenburg. Dr . Cant,  Herzoal. Staatsminister

der Recke, Fürst, S ^ Äsminister Schwarzburg-Rudolstadt, der candesdlrektor des Fürstentums waldeck-pxrmont.
^N -̂ ^ Sta ^ sminister Rech « tere ünie . v. - inüber , Fürstl. Staatsministrr Reuß jüngere Linie. Freiherr ». Feilchfch,

Prjll . 640*48»* ^^ Schaumbmg -Lippe Öer Sta - temintster vom Fürstentum Lippe. Detmold. - anfeatifcher außerordentlicher
Gesandter wid devotbnScĥ t« Minister Dr . Sievektn ^ Senator Ruienkamp , Senat der Freien Reichs- und - m^ L-adt Lübeck.
M Dr- 2 . » umm , Rektor der Universität Berlin . Mermuth , Dberbärgermetster von Berlin, Vorsitzender des Vorstandes.de»
veuychen Stüdtetages . Dr . Luther , Geschäftsführerdes deutschen und des Prelchijchen StSdtetages . Ddetkonfistsrialrat D . Moeller.
n des evangelischen ObervrchenrM«. Dr . Foeppen , katholischer Feldpropst der Armee.
D. rvöljing , kvanz . Feldpropst der Armee. Dr . Zulius Pieck , Geheimer Regierungsrat, Vorstand der Mischen Gemeinde Berlin.
General der XasaUerit }. d . , Pßuel , Vorsitzenderdes Zentralkomitees des Preußischen Landesverech»am Roten Xreuz. «Rer»
verwaimngsgerichterat Dr . Boethke , preußischer Landesveretn vom Roten Xreuz. Gräfin Wilhelm « weben , Vorsitzende des
6<mpiöorftaiifceoder vaterländischen Frauenvereine. D . Dr . Vrpander , Gberhos- und Vomprediger, Lhrenooyitzenderdes Ausschusses
Zur Soldaten - und Lisenbahnerheimean der Dst- und Südsront . Pastor Thiel «, Vorsitzender des Verbandes zur Wege der weiblich« »

chugend Deutschlands. Pastor Lremer , - auptgeschäftssührer der Frauenhilfe des Lvangelljch. Xirchiichen- Ujsvereina.

s _ _ __ Der Zaupt-Arbeitsausschufl:
änfet5aatefef re,3r Dr . G. Michaelis , Vorsitzender. Pastor Thieme , stellvertretend« Vorsitzender. De. « . Rledermever . ttftet
SchriMyrer . Inspektor Laudert , zweit« Schriftführ« . UnterstaatSsÄretär Dr . Lonze , Schahmeist« . Fabrikant Rosenkranz.
Barmen und Vwektor Meyer , Brüssel ksür die Rationalvereinigung der Lvangcllschen ZüngllngsdündnisseDeutschlands). LennalprLse»
Mosterts und Generalsekretär Veen (für die katholischen Zünglingsvereinigungen Deutschlands). Rammcrgerichtsrat Dr . Fuerth
yur den preußischen landerrerein vom Roten Xreuz). Oberstleutnant von wrisberg und - auvtmann ». Zvchlinrki (für das

' ~~ ' " Xönigl . preußische Xriegsmintsterium). ^ — —*— ' '— '

Die

reichhaltigste,
Interessanteste and
gediegenste

Zeilscnrm rar jeden
Kieiiitier-Züchter

ist and bleibt di*
fopoehm illostpierts

BERLIN SO . 16
CSpenioktr Strasse 71.

In der Tiar -BCrs« findm
Sie alles Wissenswert« ftbar
Geflügel,Hunde, Zimmer,
▼ögel,Kaninehen ,Ziegen,
Schafe, Bienen , Aquarien

usw. usw.
Abennementsprelit

für Selbstabholer nur 78 Pt,
frei Hans nur 90 Pt

T*Hsnfn 81»Probenammw, Mt
erhalten dieselbe erat, n. trank».

Ziss Düngergeschäft
T°l. 2io8 Wiesbaden Tel 210s

DoHheimerstr . 101
empfiehlt

Kali Knochensalz-Guano
mit Ammoniak bildenden Stoffen
sür Kartoffrin p Ztr . Mk. 8.75,

1—IV- Ztr . auf 100 Ruten.
Kali Knochensalz-Guan»
für Getreide per Ztr Mk. 7.50.

1V-^ 2 Ztr auf 100 Ruten.
Kali Mischdünger

(verwendbar für Thomasmehl)
für Miese « per Ztr . Mk. 5.—.

2—3 Ztr . auf 100 Ruten.
Anerkennungen von Landwirten

stehen zu Diensten.
Versand nach allen Stationen.

*8 ^ Noch ist es Zeit!
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die Vorteile des guten Einkaufs sich zu sichern. Mein Lager ist noch vollkommen
sortiert mit guter vorteilhafter Friedensware, die ich, wie bekannt, noch zu mäßigen
Preisen verkaufe.

£ * L Herrn- und Xnabcn-Pahtois, Vlster, JCapts,
aff

K L L
rr L 8

Boznrr Mäntel, Äaröge, einzelne Hosen rmbn°41
wähl vorhanden. Jedes Stück ist mit dem früheren Verkaufspreis
wird zu diesem Preise abgegeben.

großer Aus¬
versehen und

Es lohnt sich für Jedermann mein ( plonloau » « «« stets ein großes Lager
Geschäft qufzusuchen, da ich auch in «MOUMl »RI « H unterhalte. — Reiche
Auswahl vom elegantesten bis zum einfachsten Stiefel für Arbeiterbevölkerung und
Landkundschast. -

Es war immer mein Bestreben nur gute Ware z« mäßigen Preise«
zu führen, und das ist mir auch heute noch, auf Grund meiner langjährigen Ver¬
bindungen mit leistungsfähigen Häusern möglich.

-88
» <© «g*

iE ©
Wiesbaden , Neugasse 22

Wb "Verkauf der Herren -Konfektion nur im 1. Stock.

I . S>ra $ mcmn.
Parterre

j und 1.Stock
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iEQüiZtf  Obrmacber.
Kelchdaltlg sortierte» Lager in

Mren , Golcl- und SUberwaren
aller Rrt ju Sicherst billigen Preisen.

Cco0« Rusroabl in ifferren» und Domenbclllen, Kneifer,
Ldermometer und Sarometer.

SSmtllck, » Keparaturen  an Itbre.7, Schmurlrsachen und
optisch»?! LegenstSnden werden gut und billig  aulgesilbtt.

Oestricha. Kd., Landstraße Nr. 16.

Wein -Etiketten liefert rasch and billigst
die Druckerw ds. Blattes.
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DER TÜRMER
KRIEQ5AU5GABE

Herausgeber : J . E. Freih . v. Grotthus
Vierteljährlich 6 Hefte mit Kunst- und

Notenbeilage Mk. 4.50
PRHRPHPFT durch die Buchhandlungen
I I \ \ JDL .Hl _ I I unc| vom  Türmer Verlag.

GREINER & PFEIFFER , Stuttgart
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